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1. Geltungsbereich 
Das vorliegende Merkblatt betrifft ausschliesslich die Online-Anmeldung zum  
Zulassungsverfahren zu einem Bachelor- oder Master-Studiengang an der Hochschule für  
Gestaltung und Kunst FHNW (nachfolgend HGK FHNW).  
2. Bestätigung 
Mit dem Absenden der Online-Anmeldung zum Zulassungsverfahren zu einem Bachelor- oder 
Master-Studiengang der HGK FHNW bestätigen Sie, das Formular wahrheitsgetreu und voll-
ständig ausgefüllt zu haben. 
3. Anmeldung für mehrere Studiengänge 
Wenn Sie sich zum Zulassungsverfahren für mehrere Bachelor- und / oder Master-Studien-
gänge anmelden wollen, müssen Sie für jeden Studiengang die vollständigen  
Anmeldeunterlagen einreichen. Beachten Sie, dass bei jedem Studiengang zusätzliche  
Unterlagen notwendig sind. Da die Anforderungen je Studiengang unterschiedlich sind,  
erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt Informationen zu weiteren Unterlagen (z. B. Portfolio, 
gestalterische Aufgabenstellung etc.).  
4. Anmeldegebühr 
Für jede Anmeldung ist eine Anmelde- und Bearbeitungsgebühr von CHF 100.— zu  
begleichen. Die Verrechnung erfolgt in einem separaten Schritt der Online-Anmeldung. Die  
Gebühr wird bei einer Zurückziehung der Anmeldung, einer Nicht-Zulassung oder  
Nicht-Teilnahme nicht zurückerstattet. 
5. Studienplatzbeschränkung 
Die Studienplätze an der HGK FHNW sind beschränkt. Für Studienanwärterinnen und  
Studienanwärter, welche die Eignungsabklärung bestanden haben, für die aber kein  
Studienplatz zur Verfügung steht, wird in der Reihenfolge der Prüfungsergebnisse eine Nach-
rück-Liste geführt. Die Zulassung gilt jeweils für das Studienjahr, für welches die  
Eignungsabklärung vorgesehen war. Für das folgende Studienjahr muss erneut am  
Zulassungsverfahren teilgenommen werden. Das Zulassungsverfahren kann zweimal  
wiederholt werden. 
6. Sperrung 
Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, von keiner anderen Hochschule wegen eines  
definitiven Nichtbestehens von Prüfungen oder aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung oder 
eines disziplinarrechtlichen Vergehens vom Weiterstudium gesperrt worden zu sein. 

7. Datenschutz 
Es gilt das Datenschutzreglement der FHNW. Ihre personenbezogenen Daten werden aus-
schliesslich zum Zweck des Studiums an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW bear-
beitet. Sie werden gelöscht oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht 
mehr erforderlich sind.  
 


